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Ein Rückgriff auf den subsidiären Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 2 SGB VII ist nicht 
erforderlich, wenn der Versicherte nach seiner eigenen subjektiven Überzeugung mindes-
tens im gleichen Maße für das Beschäftigungsunternehmen wie für das fremde Unterneh-
men tätig wird. Er ist dann nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII versichert. Dies entspricht auch der 
Wertung des § 135 SGB VII.  
 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 SGB VII, § 135 SGB VII 
 
Urteil des SG Hamburg vom 28.11.2013 – S 36 U 246/12 –  
 
 

Das Urteil beschäftigt sich mit der Frage der Zuständigkeit zweier UV-Träger bei einem Leis-
tungsfall. Der in einem Mitgliedsunternehmen der klagenden BG als Fahrer eines Betonmi-
schers beschäftigte Versicherte erlitt bei einem Unfall, der sich bei der Auslieferung von Flüs-
sigbeton auf einer Baustelle eines Mitgliedsunternehmen der beklagten BG ereignete, schwere 
Verletzungen. Als er einem dort beschäftigten Betonpumpenfahrer bei der Befestigung eines 
Schlauches helfen wollte (Besorgung eines Hammers), stürzte er von der Betonpumpe. Nach 
Ansicht der Klägerin gehörte die Hilfeleistung nicht zu den betrieblichen Aufgaben des Versi-
cherten; sie sei ausschließlich dem Mitgliedsbetrieb der Beklagten zugutegekommen, sodass 
§ 2 Abs. 2 SGB VII anzuwenden sei.  
 
Das SG hat die Klage abgewiesen und die Zuständigkeit der Klägerin für die Leistungser-
bringung bejaht. Der Versicherte sei als Beschäftigter ihres Mitgliedsunternehmens nach § 2 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII versichert gewesen. Zwar habe seine Tätigkeit auch dem fremden Unter-
nehmen gedient. Gleichwohl brauche nicht auf den subsidiären Versicherungsschutz des § 2 
Abs. 2 SGB VII zurückgegriffen werden, da er sich nicht entsprechend aus seinem Stammar-
beitsverhältnis gelöst habe. Werde nämlich ein Versicherter nach seiner eigenen subjektiven 
Überzeugung mindestens im gleichen Maße für das Beschäftigungsunternehmen wie für das 
fremde Unternehmen tätig, bestehe für einen Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 2 SGB VII 
kein Raum. 
 
Davon sei hier auszugehen. Der Versicherte als Betonmischerfahrer und der Betonpumpenfah-
rer seien darauf angewiesen gewesen, Hand in Hand zu arbeiten. Eine Überschneidung der je-
weiligen Tätigkeiten, einschließlich geringer gegenseitiger Hilfen, sei kaum zu vermeiden gewe-
sen. Es habe sich letztlich um eine gemeinsam durchgeführte Arbeit gehandelt, die den Unter-
nehmen auch objektiv mindestens zu gleichen Teilen gedient habe. Daher greife hier der vor-
rangige Versicherungsschutz des § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, was auch der Wertung des 
§ 135 SGB VII entspräche. Infolgedessen sei die Klägerin für die Leistungserbringung zustän-
dig. 
 
Hinweis: Der Fall ist von Sachverhalt und Lösung her vergleichbar mit der Entscheidung des 
SG Hamburg vom 06.09.2013 – S 40 U 129/10 -, UVR 17/2013, S. 1067 ff. Zur Bewertung der 
Konkurrenzregeln des § 135 SGB VII siehe auch Urteil des BSG vom 18.03.2008 – B 2 U 
12/07 R –, UVR 16/2008, S. 1182 ff.   

 
Das Sozialgericht Hamburg hat mit Urteil vom 28.11.2013 – S 36 U 246/12 –  
wie folgt entschieden: 
 
  

http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/2016277/2580379/17_2013_01.pdf?nodeid=2580380&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1904129/1907730/16_2008_04.pdf?nodeid=1907740&vernum=-2
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